Benützungsordnung des Bregenzerwald Archivs
§ 1 Grundsätzliches

Das Kuratorium des Bregenzerwaldarchivs erlässt eine Benützungsordnung, in der insbesondere die nähere Regelung der Benützung sowie Bestimmungen zur Gewährung der Ordnung und Sicherheit in den Räumlichkeiten des Bregenzerwaldarchivs festgelegt werden.
Das Büro des Bregenzerwaldarchivs befindet sich im 2. Obergeschoss des Gemeindeamtes Egg. Die Depoträumlichkeiten befinden sich im 2. Obergeschoss und im Dachgeschoss des alten Volksschulgebäudes in Egg. 

Soweit in dieser Benützungsordnung personenbezogene Begriffe verwendet werden, kommt ihnen keine geschlechtsspezifische Bedeutung zu. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezifischen Form zu verwenden.
§ 2 Verhalten im Haus
Sämtliche Einrichtungen des Bregenzerwaldarchivs sind pfleglich zu behandeln. In allen Räumen des Bregenzerwaldarchivs herrscht striktes Verbot zu Rauchen, Essen oder zu Trinken. 
§ 3 Öffnungszeiten

Das Bregenzerwaldarchiv ist nur nach Voranmeldung für Benützer geöffnet. Besuchszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 09.00 bis 15.00 Uhr. 
§ 4 Benützer
Das Archivgut, die Bibliothek und die Einrichtungen des Bregenzerwaldarchivs stehen grundsätzlich allen Interessierten zur Verfügung.

Wer sie benützen will, hat jährlich ein Benützerblatt auszufüllen und darauf mit seiner Unterschrift zu bestätigen, dass er die Benützungsordnung zur Kenntnis genommen hat. Auf Wunsch der Archivarin haben Benützer ihre Identität nachzuweisen.

Verstoßen Benützer schwerwiegend oder wiederholt gegen die Benützungsordnung, kann ihnen die Archivarin die Benützung einschränken oder versagen.

Reproduktionen sind kostenpflichtig (siehe § 7). Im Übrigen ist für die Inanspruchnahme der Einrichtungen und Dienstleistungen des Bregenzerwaldarchivs kein Entgelt zu entrichten. Als Gegenleistung verpflichten sich die Benützer zur Ablieferung von Publikationen (siehe § 8).
Eventuell nötige besondere Kenntnisse (wie z. B. Sprache oder Schrift) müssen die Benützer selbst mitbringen. Die Archivarin kann nur in Einzelfällen Hinweise geben und Unterstützung leisten.

§ 5 Benützung
1. Ablauf
Da Büroräumlichkeiten und Depots von einander getrennt sind und die Archivarin in ihren Dienstzeiten auch Außendienste für die Verwaltungsgemeinschaft „Bregenzerwaldarchiv“ zu erfüllen hat, ist für Benützer eine Voranmeldung notwendig. 
Zur Orientierung vor dem Archivbesuch stehen elektronisch erfasste Findmittel zu den Archivbeständen ab dem Jahr 2010 auf der Website des Bregenzerwaldarchivs zur Verfügung. (www.bregenzerwaldarchiv.at)

Im Zuge der Voranmeldung erfolgt seitens der Archivarin eine Beratung über die vorhandenen Archivbestände. Die Archivarin gibt mündlich bekannt, ab wann die bestellten Akten zur Einsicht bereit stehen. Die Bereitstellung erfolgt in der Regel innerhalb eines Tages. 

Die Benützung von Archivgut und Bibliothekswerken erfolgt ausschließlich in den Räumlichkeiten des Bregenzerwaldarchivs, in Absprache mit der Archivarin entweder in den Depoträumlichkeiten oder im Büro der Archivarin, wo die letztere zur Beratung, Aufsicht und Abwicklung des Betriebs anwesend ist. Sichtet der Benutzer das bereitgestellte Archivgut im Depot, ist die eigenständige Suche in den Beständen nicht gestattet. 
Anordnungen der Archivarin sind im Sinne dieser Benützungsordnung Folge zu leisten.
Sämtliche ausgegebenen Archivalien sind jeden Tag spätestens am Ende der Öffnungszeiten wieder der Archivarin zurückzugeben.
Die Anzahl der Arbeitsplätze ist begrenzt. Sie werden in der Reihenfolge der Anmeldung der Benützer vergeben. 
2. Schutzbestimmungen
Es ist alles zu unterlassen, was den Zustand der Archivalien und Bücher gefährden oder die Arbeit Anwesender stören könnte. Die Zusammenarbeit mehrerer Personen ist nur mit vorheriger Zustimmung der Archivarin erlaubt.

Das Archivgut unterliegt grundsätzlich einer Schutzfrist von 30 Jahren. Über weitergehende Einschränkungen bestimmter Bestandsgruppen oder Archivalien aus rechtlichen oder konservatorischen Gründen gibt die Archivarin Auskunft. 
Die Benützer verpflichten sich, hinsichtlich personenbezogener Daten die Bestimmungen des Persönlichkeits- und Datenschutzes zu achten. Personenstandsdaten, die jünger als 100 Jahre sind, dürfen nicht eingesehen und kopiert werden.
Die vorgelegten Archivalien oder Bücher sind mit größter Vorsicht und Schonung zu behandeln und dürfen nicht aus den Räumlichkeiten des Bregenzerwaldarchivs entfernt werden. Reihenfolge und Ordnung des Archivguts darf nicht verändert werden. Störungen der Ordnung sowie Schäden und Verluste des Archivgutes sind seitens der Benutzer unverzüglich der Archivarin zu melden. Wird dies unterlassen, gilt das Archivgut als unbeschädigt ausgefolgt. 
Fotoapparate können mitgenommen und ohne Blitzfunktion für Aufnahmen von Archivalien verwendet werden. Die Mitnahme und Verwendung sonstiger Reproduktionsgeräte (z.B. Scanner) ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Archivarin zulässig.
Als Schreibgeräte dürfen nur Bleistifte verwendet werden. Es ist verboten, in den Archivalien oder Büchern Eintragungen irgendwelcher Art (Korrekturen, Anmerkungen, Striche etc.) vorzunehmen. Das Archivgut darf nicht als Schreibunterlage verwendet werden. Bei sensiblem Archivgut müssen bereitgestellte Handschuhe verwendet werden.
3. Haftung

Die Benützer haften für den Verlust, die Zerstörung oder Beschädigung von Archivalien, Büchern und Archiveinrichtungen.
Das Bregenzerwaldarchiv haftet für keine Schäden, die dem Benützer durch die Benützung von Archivalien (z. B. auf Grund von Schimmelbefall) entstehen könnten. Es haftet nicht für die Garderobe oder für Geräte und Unterlagen der Benützer.

§ 6 Auskünfte und Recherchen

Die Beantwortung mündlicher und schriftlicher Anfragen erfolgt im Rahmen der Möglichkeiten des normalen Dienstbetriebes. Würde der Aufwand für die Beantwortung diese Möglichkeiten übersteigen, muss die Bearbeitung abgelehnt werden. Die Auskünfte bleiben in der Regel auf Hinweise über Art, Umfang und Zustand der benötigten Archivalien beschränkt.
 § 7 Reproduktionen

Benützer können Fotoaufnahmen machen (vgl. § 5 Abschnitt 2).
Reproduktionen sind im Gemeindeamt Egg möglich und entsprechend der dort gültigen Kostensätze zu vergüten. Die Herstellung hochwertiger Reproduktionen, die spezielles Gerät und die Entlehnung der Archivalien erfordern, ist auf Basis einer Vereinbarung mit dem Archiv möglich. Ein Anspruch auf Herstellung von Reproduktionen oder eine bestimmte Beschaffenheit derselben besteht nicht.
Das Bregenzerwaldarchiv kann Reproduktionen oder Abschriften nicht beglaubigen.

§ 8 Herkunftsnachweis, Pflichtexemplar

Werden für Publikationen Archivalien des Bregenzerwaldarchivs verwendet, sind sie mit „Bregenzerwaldarchiv“ (kurz: „BWA“) und der entsprechenden Signatur zu zitieren. Über die Zitierweise gibt die Archivarin beziehungsweise die Bestandsbeschreibung Auskunft. 
Die als Leihgabe übergebenen Bestände des Heimatpflegevereins enthalten auch Kopien aus Privatbeständen oder anderen Archiven. In der Regel wurde zwischen dem Heimatpflegeverein und dem Besitzer privater Bestände kein Vertrag abgeschlossen, der die Nutzung der  Kopien regelt. Sofern der Besitzer bekannt ist, dürfen diese Kopien nur nach Kontaktaufnahme mit dem Besitzer des Originals verwendet und publiziert werden. 

Von Publikationen und Hochschulschriften, die sich in wesentlichen Teilen auf Archivalien des Bregenzerwaldarchivs beziehen, ist dem Bregenzerwaldarchiv unaufgefordert ein kostenloses Pflichtexemplar zu übermitteln. Hochschulschriften können auch in digitaler Form abgeliefert werden.
§ 9 Bibliothek

Die Bibliothek des Bregenzerwaldarchivs ist eine Präsenzbibliothek. Die Entlehnung von Büchern ist daher nicht möglich.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Benützungsordnung tritt mit 1. Jänner 2010 in Kraft. 

Egg, 10.11.2009 
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